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SGB I

Vorwort

Die Schriftenreihe „Textausgaben zum Sozialrecht“ wird gemeinsam vom 
Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. und dem Lam-
bertus Verlag herausgegeben.

Aufgrund des gestuften Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes enthält 
diese Ausgabe den Text des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch – Rehabili-
tation und Teilhabe behinderter Menschen – sowohl in der Fassung vom 1. 
August 2017 als auch in der Fassung vom 1. Januar 2018. Die darüber hin-
aus aufgenommenen Gesetze, Verordnungen und Anordnungen werden in 
der jeweils aktuellen Fassung (Stand: 1. August 2017) abgedruckt.

Zum besseren Verständnis der Änderungen im Recht der Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen durch das Bundesteilhabegesetz wurde 
den Rechtsgrundlagen eine Einführung von Daniel Heinisch, Senatsverwal-
tung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin, vorangestellt.

Freiburg/Berlin, im August 2017
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§ 157 Stadtstaatenklausel
§ 159 Übergangsregelung
§ 160 (weggefallen)

Teil 1

Regelungen für behinderte und von Behinderung bedrohte 
Menschen

Kapitel 1

Allgemeine Regelungen

§ 1  Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
1Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistun-
gen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden 
Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu ver-
meiden oder ihnen entgegenzuwirken. 2Dabei wird den besonderen Be-
dürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder 
Rechnung getragen.

§ 2  Behinderung

(1) 1Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fä-
higkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen 
und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 2Sie 
sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen 
ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohn-
sitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem 
Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Ge-
setzbuches haben.

(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte 
Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber we-
nigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorlie-
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gen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen ge-
eigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten 
können (gleichgestellte behinderte Menschen).

§ 3  Vorrang von Prävention

Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass der Eintritt einer Behinde-
rung einschließlich einer chronischen Krankheit vermieden wird.

§ 4  Leistungen zur Teilhabe

(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistun-
gen, um unabhängig von der Ursache der Behinderung

1.	 die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Ver-
schlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,

2.	 Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu 
vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung 
zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu 
vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern,

3.	 die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fä-
higkeiten dauerhaft zu sichern oder

4.	 die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und 
selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.

(2) 1Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in Absatz 1 
genannten Ziele nach Maßgabe dieses Buches und der für die zuständi-
gen Leistungsträger geltenden besonderen Vorschriften neben anderen So-
zialleistungen erbracht. 2Die Leistungsträger erbringen die Leistungen im 
Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften nach Lage des Einzelfalls 
so vollständig, umfassend und in gleicher Qualität, dass Leistungen eines 
anderen Trägers möglichst nicht erforderlich werden.

(3) 1Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder wer-
den so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem 
sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern 
betreut werden können. 2Dabei werden behinderte Kinder alters- und ent-
wicklungsentsprechend an der Planung und Ausgestaltung der einzelnen 
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Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten intensiv in Planung und Gestal-
tung der Hilfen einbezogen.

§ 5  Leistungsgruppen

Zur Teilhabe werden erbracht

1.	 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
2.	 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
3.	 unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,
4.	 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

§ 6  Rehabilitationsträger

(1) Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) können sein

1.	 die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach § 5 Nr. 1 und 3,
2.	 die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 5 Nr. 2 und 3,
3.	 die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen nach § 5 

Nr. 1 bis 4,
4.	 die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen nach 

§ 5 Nr. 1 bis 3, der Träger der Alterssicherung der Landwirte für Leis-
tungen nach § 5 Nr. 1 und 3,

5.	 die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopfer-
fürsorge im Rahmen des Rechts der sozialen Entschädigung bei Ge-
sundheitsschäden für Leistungen nach § 5 Nr. 1 bis 4,

6.	 die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach § 5 Nr. 1, 2 
und 4,

7.	 die Träger der Sozialhilfe für Leistungen nach § 5 Nr. 1, 2 und 4.

(2) Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben selbständig und eigen-
verantwortlich wahr.

§ 6a  �Rehabilitationsträger für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
nach dem Zweiten Buch

1Die Bundesagentur für Arbeit ist auch Rehabilitationsträger für die Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte im Sinne des Zweiten Buches, sofern nicht ein anderer 
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Rehabilitationsträger zuständig ist. 2Die Zuständigkeit der gemeinsamen 
Einrichtung oder des zugelassenen kommunalen Trägers für die Leistungen 
zur beruflichen Teilhabe behinderter Menschen nach § 16 Abs. 1 des Zwei-
ten Buches bleibt unberührt. 3Die Bundesagentur für Arbeit unterrichtet die 
zuständige gemeinsame Einrichtung oder den zugelassenen kommunalen 
Träger und die Leistungsberechtigten schriftlich oder elektronisch über den 
festgestellten Rehabilitationsbedarf und ihren Eingliederungsvorschlag. 
4Die gemeinsame Einrichtung oder der zuständige kommunale Träger ent-
scheidet unter Berücksichtigung des Eingliederungsvorschlages innerhalb 
von drei Wochen über die Leistungen zur beruflichen Teilhabe.

§ 7  Vorbehalt abweichender Regelungen
1Die Vorschriften dieses Buches gelten für die Leistungen zur Teilhabe, so-
weit sich aus den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leis-
tungsgesetzen nichts Abweichendes ergibt. 2Die Zuständigkeit und die Vor-
aussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe richten sich nach den für den 
jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen.

§ 8  Vorrang von Leistungen zur Teilhabe

(1) Werden bei einem Rehabilitationsträger Sozialleistungen wegen oder 
unter Berücksichtigung einer Behinderung oder einer drohenden Behin-
derung beantragt oder erbracht, prüft dieser unabhängig von der Entschei-
dung über diese Leistungen, ob Leistungen zur Teilhabe voraussichtlich 
erfolgreich sind.

(2) 1Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei 
erfolgreichen Leistungen zur Teilhabe nicht oder voraussichtlich erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt zu erbringen wären. 2Dies gilt während des Bezu-
ges einer Rente entsprechend.

(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, um durch Leistungen zur Teilhabe Pfle-
gebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Ver-
schlimmerung zu verhüten.
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§ 9  Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten

(1) 1Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der 
Leistungen zur Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberech-
tigten entsprochen. 2Dabei wird auch auf die persönliche Lebenssituation, 
das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die religiösen und weltan-
schaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten Rücksicht genommen; 
im Übrigen gilt § 33 des Ersten Buches. 3Den besonderen Bedürfnissen 
behinderter Mütter und Väter bei der Erfüllung ihres Erziehungsauftrages 
sowie den besonderen Bedürfnissen behinderter Kinder wird Rechnung 
getragen.

(2) 1Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen 
auszuführen sind, können auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geld-
leistungen erbracht werden, wenn die Leistungen hierdurch voraussicht-
lich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest gleichwertig aus-
geführt werden können. 2Für die Beurteilung der Wirksamkeit stellen die 
Leistungsberechtigten dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen zur 
Verfügung. 3Der Rehabilitationsträger begründet durch Bescheid, wenn er 
den Wünschen des Leistungsberechtigten nach den Absätzen 1 und 2 nicht 
entspricht.

(3) Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten 
möglichst viel Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensum-
stände und fördern ihre Selbstbestimmung.

(4) Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungs-
berechtigten.

§ 10  Koordinierung der Leistungen

(1) 1Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Re-
habilitationsträger erforderlich sind, ist der nach § 14 leistende Rehabilita-
tionsträger dafür verantwortlich, dass die beteiligten Rehabilitationsträger 
im Benehmen miteinander und in Abstimmung mit den Leistungsberech-
tigten die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen 
Leistungen funktionsbezogen feststellen und schriftlich oder elektronisch 
so zusammenstellen, dass sie nahtlos ineinander greifen. 2Die Leistungen 
werden entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation angepasst und darauf 
ausgerichtet, den Leistungsberechtigten unter Berücksichtigung der Be-
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sonderheiten des Einzelfalls die den Zielen der §§ 1 und 4 Abs. 1 entspre-
chende umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zügig, wirksam, 
wirtschaftlich und auf Dauer zu ermöglichen. 3Dabei sichern die Rehabili-
tationsträger durchgehend das Verfahren entsprechend dem jeweiligen Be-
darf und gewährleisten, dass die wirksame und wirtschaftliche Ausführung 
der Leistungen nach gleichen Maßstäben und Grundsätzen erfolgt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend auch für die Integrationsämter in Bezug auf 
Leistungen und sonstige Hilfen für schwerbehinderte Menschen nach Teil 
2.

(3) Den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von einer sol-
chen Behinderung bedrohter Menschen wird Rechnung getragen.

(4) Die datenschutzrechtlichen Regelungen dieses Gesetzbuchs bleiben 
unberührt.

§ 11  Zusammenwirken der Leistungen

(1) 1Soweit es im Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige Rehabilitati-
onsträger gleichzeitig mit der Einleitung einer Leistung zur medizinischen 
Rehabilitation, während ihrer Ausführung und nach ihrem Abschluss, ob 
durch geeignete Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die Erwerbsfähig-
keit des behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen erhalten, 
gebessert oder wiederhergestellt werden kann. 2Er beteiligt die Bundes-
agentur für Arbeit nach § 38.

(2) Wird während einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation erkenn-
bar, dass der bisherige Arbeitsplatz gefährdet ist, wird mit den Betroffenen 
sowie dem zuständigen Rehabilitationsträger unverzüglich geklärt, ob Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich sind.

(3) Bei der Prüfung nach den Absätzen 1 und 2 wird zur Klärung eines Hil-
febedarfs nach Teil 2 auch das Integrationsamt beteiligt.

§ 12  Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger

(1) Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine Ver-
waltungsvorschrift getroffenen Regelungen sind die Rehabilitationsträger 
verantwortlich, dass
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1.	 die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig 
sowie nach Gegenstand, Umfang und Ausführung einheitlich erbracht 
werden,

2.	 Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden,
3.	 Beratung entsprechend den in §§ 1 und 4 genannten Zielen geleistet 

wird,
4.	 Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen durchge-

führt werden sowie
5.	 Prävention entsprechend dem in § 3 genannten Ziel geleistet wird.

(2) 1Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände sollen zur gemeinsamen 
Wahrnehmung von Aufgaben zur Teilhabe behinderter Menschen insbe-
sondere regionale Arbeitsgemeinschaften bilden. 2§ 88 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

§ 13  Gemeinsame Empfehlungen

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren zur Si-
cherung der Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 gemeinsame Empfehlungen.

(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren darüber 
hinaus gemeinsame Empfehlungen,

1.	 welche Maßnahmen nach § 3 geeignet sind, um den Eintritt einer 
Behinderung zu vermeiden, sowie über die statistische Erfassung der 
Anzahl, des Umfangs und der Wirkungen dieser Maßnahmen,

2.	 in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilitationsbedürftigen 
Menschen notwendige Leistungen zur Teilhabe angeboten werden, 
insbesondere um eine durch eine Chronifizierung von Erkrankungen 
bedingte Behinderung zu verhindern,

3.	 in welchen Fällen und in welcher Weise die Klärung der im Einzelfall 
anzustrebenden Ziele und des Bedarfs an Leistungen schriftlich oder 
elektronisch festzuhalten ist sowie über die Ausgestaltung des in § 14 
bestimmten Verfahrens,

4.	 in welcher Weise die Bundesagentur für Arbeit von den übrigen Reha-
bilitationsträgern nach § 38 zu beteiligen ist,

5.	 wie Leistungen zur Teilhabe zwischen verschiedenen Trägern koordi-
niert werden,
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6.	 in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -orga-
nisationen und -kontaktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation, 
Früherkennung und Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen 
zum Ziel gesetzt haben, gefördert werden,

7.	 (weggefallen)
8.	 in welchen Fällen und in welcher Weise der behandelnde Hausarzt 

oder Facharzt und der Betriebs- oder Werksarzt in die Einleitung und 
Ausführung von Leistungen zur Teilhabe einzubinden sind,

9.	 zu einem Informationsaustausch mit behinderten Beschäftigten, Ar-
beitgebern und den in § 83 genannten Vertretungen zur möglichst 
frühzeitigen Erkennung des individuellen Bedarfs voraussichtlich er-
forderlicher Leistungen zur Teilhabe sowie

10.	 über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und vergleichbaren 
Stellen.

(3) Bestehen für einen Rehabilitationsträger Rahmenempfehlungen auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften und soll bei den gemeinsamen Empfeh-
lungen von diesen abgewichen werden oder sollen die gemeinsamen Emp-
fehlungen Gegenstände betreffen, die nach den gesetzlichen Vorschriften 
Gegenstand solcher Rahmenempfehlungen werden sollen, stellt der Reha-
bilitationsträger das Einvernehmen mit den jeweiligen Partnern der Rah-
menempfehlungen sicher.

(4) Die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung können sich 
bei der Vereinbarung der gemeinsamen Empfehlungen durch ihre Spitzen-
verbände vertreten lassen.

(5) 1An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen werden die Trä-
ger der Sozialhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe über die Bundesverei-
nigung der Kommunalen Spitzenverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter sowie die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen 
und sonstige Hilfen für schwerbehinderte Menschen nach dem Teil 2 über 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-
stellen, beteiligt. 2Die Träger der Sozialhilfe und der öffentlichen Jugend-
hilfe orientieren sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem 
Buch an den vereinbarten Empfehlungen oder können diesen beitreten.

(6) 1Die Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertre-
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tungen behinderter Frauen sowie die für die Wahrnehmung der Interessen 
der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundes-
ebene maßgeblichen Spitzenverbände werden an der Vorbereitung der 
gemeinsamen Empfehlungen beteiligt. 2Ihren Anliegen wird bei der Aus-
gestaltung der Empfehlungen nach Möglichkeit Rechnung getragen. 3Die 
Empfehlungen berücksichtigen auch die besonderen Bedürfnisse behinder-
ter oder von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder.

(7) 1Die beteiligten Rehabilitationsträger vereinbaren die gemeinsamen 
Empfehlungen im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabili-
tation im Benehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und den Ländern auf der Grundlage eines von ihnen innerhalb der Bun-
desarbeitsgemeinschaft vorbereiteten Vorschlags. 2Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz wird beteiligt. 3Hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales zu einem Vorschlag aufgefordert, legt die Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation den Vorschlag innerhalb von sechs Monaten 
vor. 4Dem Vorschlag wird gefolgt, wenn ihm berechtigte Interessen eines 
Rehabilitationsträgers nicht entgegenstehen. 5Einwände nach Satz 4 sind 
innerhalb von vier Wochen nach Vorlage des Vorschlags auszuräumen.

(8) 1Die Rehabilitationsträger teilen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation alle zwei Jahre ihre Erfahrungen mit den gemeinsamen Emp-
fehlungen mit, die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung 
über ihre Spitzenverbände. 2Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
tion stellt dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Ländern 
eine Zusammenfassung zur Verfügung.

(9) Die gemeinsamen Empfehlungen können durch die regional zuständi-
gen Rehabilitationsträger konkretisiert werden.

§ 14  Zuständigkeitsklärung

(1) 1Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträ-
ger innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob 
er nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig 
ist; bei den Krankenkassen umfasst die Prüfung auch die Leistungspflicht 
nach § 40 Abs. 4 des Fünften Buches. 2Stellt er bei der Prüfung fest, dass 
er für die Leistung nicht zuständig ist, leitet er den Antrag unverzüglich 
dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger zu. 3Muss 
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für eine solche Feststellung die Ursache der Behinderung geklärt werden 
und ist diese Klärung in der Frist nach Satz 1 nicht möglich, wird der Antrag 
unverzüglich dem Rehabilitationsträger zugeleitet, der die Leistung ohne 
Rücksicht auf die Ursache erbringt. 4Wird der Antrag bei der Bundesagen-
tur für Arbeit gestellt, werden bei der Prüfung nach den Sätzen 1 und 2 
Feststellungen nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches und § 22 Abs. 2 
des Dritten Buches nicht getroffen.

(2) 1Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den 
Rehabilitationsbedarf unverzüglich fest. 2Muss für diese Feststellung ein 
Gutachten nicht eingeholt werden, entscheidet der Rehabilitationsträger 
innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang. 3Wird der Antrag wei-
tergeleitet, gelten die Sätze 1 und 2 für den Rehabilitationsträger, an den 
der Antrag weitergeleitet worden ist, entsprechend; die in Satz 2 genannte 
Frist beginnt mit dem Eingang bei diesem Rehabilitationsträger. 4Ist für die 
Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, wird die 
Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens 
getroffen. 5Kann der Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet 
worden ist, für die beantragte Leistung nicht Rehabilitationsträger nach § 6 
Abs. 1 sein, klärt er unverzüglich mit dem nach seiner Auffassung zuständi-
gen Rehabilitationsträger, von wem und in welcher Weise über den Antrag 
innerhalb der Fristen nach den Sätzen 2 und 4 entschieden wird und unter-
richtet hierüber den Antragsteller.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Rehabilitationsträger 
Leistungen von Amts wegen erbringt. 2Dabei tritt an die Stelle des Tages 
der Antragstellung der Tag der Kenntnis des voraussichtlichen Rehabilita-
tionsbedarfs.

(4) 1Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen Rehabilitationsträger 
nach Absatz 1 Satz 2 bis 4 festgestellt, dass ein anderer Rehabilitationsträ-
ger für die Leistung zuständig ist, erstattet dieser dem Rehabilitationsträger, 
der die Leistung erbracht hat, dessen Aufwendungen nach den für diesen 
geltenden Rechtsvorschriften. 2Die Bundesagentur für Arbeit leitet für die 
Klärung nach Satz 1 Anträge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
zur Feststellung nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches an die Träger 
der Rentenversicherung nur weiter, wenn sie konkrete Anhaltspunkte dafür 
hat, dass der Träger der Rentenversicherung zur Leistung einer Rente unab-
hängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage verpflichtet sein könnte. 3Für 
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unzuständige Rehabilitationsträger, die eine Leistung nach Absatz 2 Satz 1 
und 2 erbracht haben, ist § 105 des Zehnten Buches nicht anzuwenden, es 
sei denn, die Rehabilitationsträger vereinbaren Abweichendes.

(5) 1Der Rehabilitationsträger stellt sicher, dass er Sachverständige beauftra-
gen kann, bei denen Zugangs- und Kommunikationsbarrieren nicht beste-
hen. 2Ist für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erfor-
derlich, beauftragt der Rehabilitationsträger unverzüglich einen geeigneten 
Sachverständigen. 3Er benennt den Leistungsberechtigten in der Regel drei 
möglichst wohnortnahe Sachverständige unter Berücksichtigung beste-
hender sozialmedizinischer Dienste. 4Haben sich Leistungsberechtigte für 
einen benannten Sachverständigen entschieden, wird dem Wunsch Rech-
nung getragen. 5Der Sachverständige nimmt eine umfassende sozialmedi-
zinische, bei Bedarf auch psychologische Begutachtung vor und erstellt 
das Gutachten innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung. 6Die in 
dem Gutachten getroffenen Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf wer-
den den Entscheidungen der Rehabilitationsträger zugrunde gelegt. 7Die 
gesetzlichen Aufgaben der Gesundheitsämter bleiben unberührt.

(6) 1Hält der leistende Rehabilitationsträger weitere Leistungen zur Teilhabe 
für erforderlich und kann er für diese Leistungen nicht Rehabilitationsträger 
nach § 6 Abs. 1 sein, wird Absatz 1 Satz 2 entsprechend angewendet. 2Die 
Leistungsberechtigten werden hierüber unterrichtet.

§ 15  Erstattung selbstbeschaffter Leistungen

(1) 1Kann über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe nicht innerhalb der 
in § 14 Abs. 2 genannten Fristen entschieden werden, teilt der Rehabili-
tationsträger dies den Leistungsberechtigten unter Darlegung der Gründe 
rechtzeitig mit. 2Erfolgt die Mitteilung nicht oder liegt ein zureichender 
Grund nicht vor, können Leistungsberechtigte dem Rehabilitationsträ-
ger eine angemessene Frist setzen und dabei erklären, dass sie sich nach 
Ablauf der Frist die erforderliche Leistung selbst beschaffen. 3Beschaffen 
sich Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine erforderliche Leistung 
selbst, ist der zuständige Rehabilitationsträger unter Beachtung der Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erstattung der Aufwen-
dungen verpflichtet. 4Die Erstattungspflicht besteht auch, wenn der Reha-
bilitationsträger eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen 
kann oder er eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat. 5Die Sätze 1 bis 3 
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gelten nicht für die Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe und 
der Kriegsopferfürsorge.

(2) Die Rehabilitationsträger erfassen,

1.	 in wie vielen Fällen die Fristen nach § 14 nicht eingehalten wurden,
2.	 in welchem Umfang sich die Verfahrensdauer vom Eingang der Anträ-

ge bis zur Entscheidung über die Anträge verringert hat,
3.	 in wie vielen Fällen eine Kostenerstattung nach Absatz 1 Satz 3 und 4 

erfolgt ist.

§ 16  Verordnungsermächtigung

Vereinbaren die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sie dazu aufge-
fordert hat, gemeinsame Empfehlungen nach § 13 oder ändern sie unzu-
reichend gewordene Empfehlungen nicht innerhalb dieser Frist, kann das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales Regelungen durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.

Kapitel 2

Ausführung von Leistungen zur Teilhabe

§ 17  Ausführung von Leistungen, Persönliches Budget

(1) 1Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe

1.	 allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern,
2.	 durch andere Leistungsträger oder
3.	 unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien 

und gemeinnützigen oder privaten Rehabilitationsdiensten und -ein-
richtungen (§ 19)

ausführen. 2Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verantwortlich. 
3Satz 1 gilt insbesondere dann, wenn der Rehabilitationsträger die Leistung 
dadurch wirksamer oder wirtschaftlicher erbringen kann.


